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H&R GmbH & Co. KGaA
Salzbergen

– International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2E4T77 –
– Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A2E4T7 –

Einladung zur  
ordentlichen Hauptversammlung 2024

Wir laden die Aktionäre1) unserer Gesellschaft hiermit zu der am

Dienstag, den 28. Mai 2024,  
um 10:00 Uhr (MESZ)2),

im

Hotel Le Méridien Hamburg, Level 1 ABC
An der Alster 52 – 56, 20099 Hamburg

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung 2024

der Gesellschaft ein.

 

1)  Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle 
 personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu verstehen.

2)  Sämtliche Zeitangaben in der Einberufung sind in der für Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) 
angegeben. Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden.
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I. Tagesordnung und Beschlussvor
schläge der Verwaltung

1.  Vorlage des vom Aufsichtsrat 
 gebilligten Jahresabschlusses  
und Konzernabschlusses der  
H&R GmbH & Co. KGaA zum  
31. Dezember 2023, des zusammen
gefassten Lage und Konzernlage
berichts der H&R GmbH & Co. KGaA 
für das Geschäftsjahr 2023, des 
Berichts des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2023 sowie des er
läuternden Berichts der Geschäfts
führung zu den Angaben nach 
§§ 289a, 315a des Handelsgesetz
buchs (HGB), Beschlussfassung über 
die Feststellung des Jahresabschlus
ses der H&R GmbH & Co. KGaA für 
das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich 
haftenden Gesellschafterin aufgestellten Jah-
resabschluss und den Konzernabschluss am 
27. März 2024 gemäß §§ 171, 278 Abs.  3 Akti-
engesetz („AktG“) gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 
AktG beschließt die Hauptversammlung über die 
Feststellung des Jahresabschlusses. Die übrigen 
genannten Unterlagen sind der Hauptversamm-
lung zugänglich zu machen. Hierzu bedarf es kei-
nes Beschlusses der Hauptversammlung.

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung an liegen in den Geschäftsräu-
men der Gesellschaft, Neuenkirchener Straße 8, 
48499 Salzbergen, sowie Am Sandtorkai 50, 
20457 Hamburg, die vorgenannten Unterlagen 
zur Einsicht der Aktionäre während der üblichen 
Geschäftszeiten aus. Sie sind ab diesem Zeit-
punkt außerdem im Internet unter https://hur.
com/de/ im Bereich Investoren – Hauptversamm-
lung zugänglich. Auf Wunsch wird jedem Aktio-
när von der Gesellschaft unverzüglich und kosten-
los eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen 
erteilt. Die Unterlagen werden auch in der Haupt-
versammlung zur Einsicht ausliegen.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der 
H&R GmbH & Co. KGaA zum 31.  Dezember 2023 

in der der Hauptversammlung vorgelegten Fas-
sung festzustellen.

2.  Beschlussfassung über die Verwen
dung des Bilanzgewinns

Die persönlich haftende Gesellschafterin und 
der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresab-
schluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 
€ 73.596.140,86 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 0,10 
pro Aktie: € 3.722.174,60
Vortrag auf neue Rechnung: € 69.873.966,26

3.  Beschlussfassung über die Entlas
tung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin für das Geschäfts
jahr 2023

Die persönlich haftende Gesellschafterin und 
der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich 
haftenden Gesellschafterin für das Geschäfts-
jahr 2023 Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlas
tung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2023

Die persönlich haftende Gesellschafterin und 
der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichts-
rats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Das Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Hartmut 
Schütter hat sein Amt als Mitglied des Aufsichts-
rats gemäß § 8 der Satzung durch Erklärung vom 
12. Dezember 2023 mit Wirkung auf den Zeit-
punkt der Beendigung der ordentlichen Hauptver-
sammlung am 28. Mai 2024 niedergelegt. Gemäß 
§ 7 Abs. 3 der Satzung ist daher eine Nachwahl 
für den Rest der Amtszeit von Herrn Dr. Schütter 
durchzuführen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach 
§§ 96 Abs. 1 Var. 4, 101 Abs. 1 Satz 1, 278 Abs. 3 
AktG i.V.m. §§ 1 Abs. 1 Nr. 2, 4 Abs. 1 DrittelbG 
sowie § 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitglie-
dern der Anteilseigner und drei Mitgliedern der 
Arbeitnehmer zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des 
Nominierungsausschusses vor, mit Wirkung 
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ab Beendigung der Hauptversammlung am 
28. Mai 2024

Herrn Dipl.-Ing. Peter Brömse, wohnhaft in Reken, 
selbstständiger Managementberater im Bereich 
Operational Excellence

für die Restamtszeit des Aufsichtsratsmitglieds 
Herrn Dr. Schütter, d.h. bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2027 beschließt, zum Mitglied 
des Aufsichtsrats zu wählen.

* * * *
Ergänzende Angaben zu dem zur Wahl vorge-
schlagenen Aufsichtsratskandidaten:

Lebenslauf: 

Persönliche Daten: 
– Geboren: 01. Oktober 1963
– Wohnort: Reken

Ausgeübter Beruf:
–  Selbständiger Managementberater im Bereich 

Operational Excellence

Ausbildung/Studium: 
–  Ausbildung zum Betriebsschlosser, Fa. FSB, 

Brakel (IHK); 
–  Universitätsabschluss Diplom-Ingenieur Ener-

gie- und Verfahrenstechnik, UGHS Essen

Beruflicher Werdegang:
–  1991-2003 Raffinerie und Petrochemie, Veba 

Oel AG, Raffinerie Gelsenkirchen Scholven, u. a. 
als Prozess- und Betriebsingenieur sowie Turn-
around-Manager; 

–  2000-2002 Entsendung als Leiter Produktions-
planung, Operadora Cerro Negro, Puerto la 
Cruz, Venezuela

–  2003-2018 verschiedene Positionen innerhalb 
des BP-Konzerns, u. a. als Interface-Manager 
Rohölversorgung und Betriebsleiter Hydro-
cracking in Gelsenkirchen sowie als Produk-
tions- und Betriebsleiter der BP-Raffinerie, Lin-
gen; 

–  2006-2008 im BP-Headquarter, London, Safety 
& Operations, Strategieentwicklung

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und fachli-
che Erfahrungen: 
–  Mehr als 30-jährige Berufstätigkeit im petroche-

mischen Bereich
–  Umfangreiche Erfahrung im Raffineriebetrieb
–  Expertise zu Raffinerieführung und -technik, 

Anlagensicherheit, Ingenieurwesen und zu stra-
tegischen Fragestellungen, insbesondere Turn-
around-Management und Neuausrichtung

Angaben nach §§ 125 Abs. 1 Satz 5, 278 
Abs. 3 AktG:

Herr Peter Brömse ist kein Mitglied in anderen 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgre-
mien von Wirtschaftsunternehmen.

Angaben gemäß Empfehlung C.13 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex 
(DCGK):

Es bestehen keine persönlichen und geschäftli-
chen Beziehungen von Herrn Peter Brömse zum 
Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und 
wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktio-
nären.

6.  Beschlussfassung über die Bestel
lung des Abschlussprüfers und des 
Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2024

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsaus-
schusses schlägt der Aufsichtsrat vor, wie folgt zu 
beschließen: 

Die Grant Thornton AG, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg, wird zum Abschlussprüfer 
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2024 bestellt. 

Sowohl die Empfehlung des Prüfungsausschus-
ses an den Aufsichtsrat als auch der Vorschlag 
des Aufsichtsrats sind frei von ungebührlicher 
Einflussnahme durch Dritte. Es bestanden keine 
Regelungen im Sinne von Artikel 16 Abs. 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
(EU-Abschlussprüferverordnung), die die Aus-
wahlmöglichkeiten im Hinblick auf die Auswahl 
eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer 
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bestimmten Prüfungsgesellschaft für die Durch-
führung der Abschlussprüfung beschränkt hätten. 

7.  Beschlussfassung über die Billigung 
des Vergütungsberichts 2023

Gemäß § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG hat die Haupt-
versammlung einer börsennotierten Aktien-
gesellschaft über die Billigung des nach 
§ 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungs-
berichts für das vorausgegangene Geschäftsjahr 
zu beschließen. Dies gilt entsprechend auch für 
eine börsennotierte Kommanditgesellschaft auf 
Aktien.

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 
AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin 
geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben 
nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. 
Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungs-
berichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG 
erstellten und geprüften Vergütungsbericht 2023 
zu billigen. 

Der Vergütungsbericht und der Prüfungsvermerk 
des Abschlussprüfers sind nachstehend unter 
Ziffer II.1 „Ergänzende Angaben zum Tagesord-
nungspunkt 7“ abgedruckt.

8.  Beschlussfassung über die Änderung 
der Satzung 

Durch das Gesetz zur Finanzierung von zukunfts-
sichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungs-
gesetz) (BGBl. 2023 I Nr. 354) wurde mit Wir-
kung zum 11. Dezember 2023 die Vorschrift 
des § 123 Abs.  2 Satz  4 AktG geändert. Nach 
§ 123 Abs. 2 Satz 4 AktG hat sich der Nachweis 
des Anteilsbesitzes nach § 67c Abs.  3 AktG bei 
börsennotierten Gesellschaften auf den Geschäfts-
schluss des 22. Tages vor der Versammlung zu 
beziehen und muss der Gesellschaft unter der 
in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 
mindestens sechs Tage vor der Versammlung 
zugehen. Bislang stellte das Gesetz hinsichtlich 
des Stichtages für den Nachweis des Anteilsbesit-
zes (Record Date) auf den Beginn des 21. Tages 
vor der Versammlung ab.

Mit der Änderung erfolgt laut der Gesetzes-
begründung eine Angleichung an die Definition 

des Nachweisstichtages gemäß Artikel 1 Nr. 7 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 der 
Kommission vom 3. September 2018 zur Festle-
gung von Mindestanforderungen zur Umsetzung 
der Bestimmungen der Richtlinie 2007/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates in 
Bezug auf die Identifizierung der Aktionäre, die 
Informationsübermittlung und die Erleichterung 
der Ausübung der Aktionärsrechte. Eine materi-
elle Änderung der Frist ist hiermit laut der Geset-
zesbegründung nicht verbunden: Die Informati-
onen zum Nachweisstichtag ändern sich in der 
juristischen Sekunde zwischen Geschäftsschluss 
(24:00 Uhr) und Beginn (00:00 Uhr) des nächsten 
Tages nicht.

Um den Wortlaut der Satzung an die Änderung 
des § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG anzugleichen, soll 
§ 16 Abs. 3 Satz 2 der Satzung geändert werden. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschlie-
ßen:

§ 16 Abs. 3 Satz 2 der Satzung wird wie folgt neu 
gefasst:

„Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss 
des 22. Tages vor der Versammlung zu beziehen 
und muss der Gesellschaft unter der in der Ein-
berufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 
sechs Tage vor der Versammlung zugehen.“ Im 
Übrigen bleibt § 16 Abs. 3 der Satzung unverän-
dert.

9.  Beschlussfassung über die Vergü
tung der Aufsichtsratsmitglieder und 
die Änderung des § 13 der Satzung

Die derzeitige Vergütung für die Aufsichts-
ratsmitglieder der Gesellschaft wurde durch 
Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung 
vom 18. Mai 2016 in § 13 der Satzung der H&R 
GmbH & Co. KGaA festgesetzt und von der Haupt-
versammlung am 9. Juli 2021 zusammen mit dem 
zugrunde liegenden Vergütungssystem bestätigt. 
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat haben die bestehende Vergütungs-
regelung eingehend überprüft. Sie sind dabei zu 
der Einschätzung gelangt, dass die Vergütung 
unter Beibehaltung der bestehenden Vergütungs-
struktur angemessen angehoben werden sollte, 
um den steigenden Anforderungen an die Auf-



6 H&R GMBH & CO. KGAA HAUPTVERSAMMLUNG 2024

sichtsratsmitglieder einer börsennotierten Gesell-
schaft gerecht zu werden. 

Konkret soll durch entsprechende Änderung 
der Satzung die jährliche Festvergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder von € 30.000,00 auf 
€ 35.000,00, die jährliche Festvergütung der 
Mitglieder des Nominierungsausschusses von 
€ 5.000,00 auf € 6.250,00 und die jährliche Fest-
vergütung der Mitglieder der übrigen Ausschüsse 
von € 10.000,00 auf € 12.500,00 angehoben wer-
den. Zugleich erhöht sich damit die Berechnungs-
grundlage für die Vergütung des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats, seines Stellvertreters und der Vor-
sitzenden von Ausschüssen gemäß der bestehen-
den Satzungsregelung. Das zugrunde liegende 
geänderte Vergütungssystem soll der Haupt-
versammlung zur Billigung vorgelegt werden.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschlie-
ßen:

9.1 § 13 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 7 der Sat
zung werden wie folgt neu gefasst:
„1.  Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine 

jährliche Festvergütung von € 35.000,00. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Drei-
fache, sein Stellvertreter erhält das Einein-
halbfache dieser Vergütung. 

2.  Zusätzlich zu der festen Vergütung nach Absatz 1 
erhalten die Mitglieder von tatsächlich gebilde-
ten Ausschüssen eine jährliche Festvergütung 
von € 12.500,00; sofern ein Nominierungs-
ausschuss gebildet wird, erhalten dessen Mit-
glieder abweichend von Hs. 1 eine jährliche 
Festvergütung von € 6.250,00. Aufsichtsrats-
mitglieder, die als Vorsitzende in einem der 
vorgenannten Ausschüsse tätig sind, erhalten 
jeweils das Doppelte der für die Ausschuss-
tätigkeit vorgesehenen Vergütung.

7.  Den Aufsichtsratsmitgliedern steht die Vergü-
tung in der sich aus der jetzigen Fassung die-
ses § 13 ergebenden Höhe erstmals für das am 
1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr der 
Gesellschaft zu.“

9.2 Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
gemäß § 13 der Satzung der Gesellschaft in 
der durch die Neufassung von § 13 Abs. 1, 
Abs. 2 und Abs. 7 der Satzung gemäß 
vorstehender Ziffer 9.1 geänderten  Fassung 
sowie das dieser Vergütung zugrunde 
liegende, in Abschnitt II.2 der Ein berufung 
der ordentlichen Hauptversammlung am 
28. Mai 2024 abgedruckte geänderte 
Vergütungssystem mit den Angaben nach 
§§ 113 Abs. 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG werden 
gebilligt und bestätigt.
Hinweis: Die vorgesehenen Abstimmungen zu 
den Tagesordnungspunkten 1 bis 6 sowie 8 und 
9 haben verbindlichen Charakter, diejenige zu 
Tagesordnungspunkt 8 hat empfehlenden Charak-
ter. Die Aktionäre und Aktionärsvertreter können 
bei sämtlichen Abstimmungen jeweils mit „Ja“ 
(Befürwortung) oder „Nein“ (Ablehnung) abstim-
men oder sich der Stimme enthalten (Stimm-
enthaltung).
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II. Ergänzende Angaben zu Tages
ordnungspunkten 7 und 9

1.  Ergänzende Angaben zum Tages
ordnungspunkt 7: Vergütungsbericht 
der H&R GmbH & Co. KGaA für das 
Geschäftsjahr 2023

Einleitung 
Der nachfolgende Vergütungsbericht 2023 erläu-
tert die Grundsätze des Vergütungssystems für 
die Geschäftsführungs- und Aufsichtsrats-
mitglieder der H&R GmbH & Co. KGaA und be-
schreibt die Höhe und Struktur der Vergütung der 
Organmitglieder für das Geschäftsjahr 2023. 

Der Bericht berücksichtigt die Anforderungen 
des § 162 Aktiengesetz (AktG), der erstmals für 
Abschlüsse des Jahres 2021 verpflichtend war. 
Zudem entsprechen sowohl das Vergütungs-
system für die Geschäftsführung als auch das 
Vergütungssystem für den Aufsichtsrat den 
Grundsätzen, Empfehlungen und Anregungen 
des DCGK 2022. Beide Vergütungssysteme wur-
den im Juli 2021 der Hauptversammlung zur Billi-
gung vorgelegt und mit deutlicher Mehrheit be-
schlossen. Der Vergütungsbericht 2023 ist der 
insgesamt dritte Vergütungsbericht, der der 
Hauptversammlung auf Basis des genehmigten 
Vergütungssystems zur Billigung vorgelegt wird.

Eine Beschlussfassung wird durch die Haupt-
versammlung 2024 erfolgen. 

Vergütung der Geschäftsführung
Das Vergütungssystem für die Mitglieder der Ge-
schäftsführung der H&R Komplementär GmbH 
leistet einen maßgeblichen Beitrag, die Unter-
nehmensstrategie der H&R KGaA zu fördern, An-
reize für eine erfolgreiche, nachhaltige, langfristige 
und wertorientierte Entwicklung des Unterneh-
mens zu setzen, zugleich aber auch die Eingehung 
unverhältnismäßiger Risiken zu vermeiden. 

Durch die Ausgestaltung des Vergütungssystems, 
insbesondere durch die langfristigen variablen 
(erfolgsabhängigen) Vergütungsbestandteile mit 
mehrjähriger Bemessungsgrundlage, werden für 
die Mitglieder der Geschäftsführung Anreize dafür 

gesetzt, die in der Strategie festgelegten Ziele zu 
verfolgen und zu erreichen und damit eine nach-
haltige und langfristige Steigerung des Unterneh-
menswerts sicherzustellen. Zugleich ist es das Ziel 
des Vergütungssystems, den Mitgliedern der Ge-
schäftsführung eine marktübliche Vergütung 
anzubieten.

Die Festlegung des Vergütungssystems für die 
 Mitglieder der Geschäftsführung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin erfolgte unter Be rück-
sichtigung der rechtsformbedingten Beson der -
heiten der Kommanditgesellschaft auf Aktien 
(KGaA) in entsprechender Anwendung der Rege-
lungen des Aktiengesetzes („AktG“) und der vom 
Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz am 20. März 2020 im Bundesanzeiger 
bekannt gemachten Grund sätze, Empfehlungen 
und Anregungen der Regierungs kommission Deut-
scher Corporate Governance Kodex in der Fassung 
vom 16. Dezember 2019 („DCGK 2019/2020“). Et-
waige Abweichungen – mit Bezug auf die jeweils 
aktuelle Kodexfassung (aktuell „DCGK 2022“) – er-
klärt das Unternehmen in seiner Entsprechens-
erklärung, die in jeweils neuester Fassung auf der 
Website der Gesellschaft verfügbar ist. 

Festlegung der konkreten Ziel- 
Gesamtvergütung, Angemessenheit der 
 Vergütung 
Der Beirat legt in Übereinstimmung mit dem Ver-
gütungssystem für jedes Mitglied der Geschäfts-
führung die Höhe der Ziel-Gesamt vergütung 
und die Leistungskriterien für alle variablen Ver-
gütungsbestandteile für das bevor stehende Ge-
schäftsjahr fest.

Die Ziel-Gesamtvergütung ist für jedes Mitglied 
der Geschäftsführung jeweils die Summe sämt-
licher festen und variablen Vergütungs-
bestandteile (im Fall variabler Vergütungs-
bestandteile für den Fall einer hundertprozentigen 
Zielerreichung) eines Jahres. 

Bei der Festlegung der konkreten Ziel-Gesamt-
vergütung stellt der Beirat sicher, dass diese in 
einem angemessenen Verhältnis zu den Aufga-
ben und Leistungen des Mitglieds der Geschäfts-
führung sowie zur Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Unternehmens und dessen 
Zukunftsaussichten steht und die übliche Vergü-
tung nicht ohne besondere Gründe übersteigt 
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und auf eine langfristige und nachhaltige Ent-
wicklung der H&R KGaA ausgerichtet ist. 

Der Beirat achtet bei der Festlegung der variablen 
Vergütungskomponente darauf, dass die Zielver-
gütung aus den langfristigen Vergütungskompo-
nenten betragsmäßig höher ist als die Zielvergü-
tung aus der kurzfristigen Vergütungskomponente 
und die Zielvergütung aus den variablen Vergü-
tungsbestandteilen insgesamt stärker von strate-
gischen als von operativen Zielen beeinflusst 
wird. 

Vergütungsbestandteile und ihre relativen 
Anteile an der Vergütung ( Überblick) 
Das Vergütungssystem für die Mitglieder der Ge-
schäftsführung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin umfasst feste (erfolgs unabhängige) 
und variable (erfolgsabhängige) Bestandteile. Die 
festen Vergütungsbestandteile umfassen die feste 
Grundvergütung und Nebenleistungen. Die varia-
blen Vergütungs bestandteile umfassen eine kurz-
fristige und eine langfristige variable Vergütung, 
die an finanzielle Leistungskriterien anknüpfen, 
sowie eine kurzfristige variable Vergütung, die 
an nicht finanzielle Leistungskriterien anknüpft. 

An der Ziel-Gesamtvergütung beträgt der Anteil 
der festen Vergütungsbestandteile 44 % und 
der Anteil der variablen Vergütungsbestandteile 
56 %. Der Anteil der festen Grundvergütung an 
der Ziel-Gesamtvergütung liegt bei 42 %. Neben-
leistungen entsprechen 2 % der Ziel-Gesamtver-
gütung. Der Anteil der kurzfristigen variablen 
Vergütungsbestandteile (Ergebnis–Komponente 
und ESG-Bonus, jeweils bei Zielerreichung von 
100 %) beträgt 26 %. Der Anteil der langfristi-
gen variablen Vergütungs bestandteile (Nach-
haltigkeits-Komponente bei Zielerreichung von 
100 %) beträgt 30 %. 

Eine aktienbasierte Vergütung ist derzeit nicht 
vorgesehen. 

Höchstgrenzen der Gesamtvergütung  
(Maximalvergütung) 
Gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG wurde eine 
betragsmäßige Höchstgrenze für die Gesamtver-
gütung (Maximalvergütung) eines Mitglieds der 
Geschäftsführung in Höhe von € 1.500.000,00 
pro Jahr festgelegt. Der tatsächlich zufließende 
Gesamtbetrag der für ein Geschäfts jahr gewähr-

ten Vergütung wird durch die festgelegte Maxi-
malvergütung beschränkt.

Feste Komponente
Die feste Komponente besteht aus der erfolgs-
unabhängigen Grundvergütung, die monatlich 
anteilig als Gehalt gezahlt wird, sowie verschiede-
nen Nebenleistungen und Sachbezügen. Hierzu 
gehören bisher im Wesentlichen Versicherungs-
prämien für private Todesfall- und Invaliditäts-
versicherungen, Zuschüsse zur Renten-, Kran-
ken- und Pflegeversicherung entsprechend dem 
Arbeit geber anteil, der bei voller Sozialversiche-
rungspflicht anfiele. Daneben umfassen die 
Neben leistungen auch den Ab schluss einer Ver-
mögens schaden haftpflicht versicherung mit ei-
nem Selbstbehalt sowie die private Dienst wagen-
nutzung. 

Variable Komponenten
Die variable Vergütung der Mitglieder der Ge-
schäftsführung soll dazu dienen, die richtigen An-
reize für die Geschäftsführung zu setzen und die 
in der Strategie festgelegten Ziele zu verfolgen 
und zu erreichen und damit eine nachhaltige und 
langfristige Steigerung des Unternehmenswerts 
sicherstellen. Im Falle einer mehrköpfigen Ge-
schäftsführung werden die Zielwerte ein heitlich 
für alle Mitglieder der Geschäftsführung 
festgelegt. 

Kurzfristige variable Vergütung 
(Ergebnis- Komponente) 
Die kurzfristige variable Vergütung besteht in einer 
Tantieme mit finanziellen Leistungskriterien, be-
zogen auf einen einjährigen Bemessungs zeitraum 
(sog. „Ergebnis-Komponente“). 

Das finanzielle Leistungskriterium der Ergeb-
nis-Komponente ist das auf Basis des Konzern-
abschlusses der H&R KGaA für das betreffende 
Geschäftsjahr ermittelte, um außer ordentliche Er-
gebnisbestandteile bereinigte Ergebnis vor Zin-
sen, Steuern, Abschreibungen auf Sach anlagen 
und Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände (Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization) („EBITDA“). 
Durch die Orientierung an einem finanziellen 
Leistungskriterium, das sich am geschäftlichen 
Erfolg des Unternehmens ausrichtet, wird ge-
währleistet, dass die Strategie und langfristige 
Entwicklung gefördert werden. 
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Der konkrete Zielwert für das jeweilige Ge-
schäfts jahr wird vom Beirat vor Beginn des betref-
fenden Geschäftsjahres festgelegt (der „EBIT-
DA-Zielwert“). Der EBITDA-Zielwert orien tiert 
sich an dem in der von dem Beirat geneh migten 
Jahresplanung festgelegten Plan-EBITDA. Bei Er-
reichen des vom Beirat für das Geschäfts jahr 
festgelegten EBITDA-Zielwerts beträgt der Ziel-
erreichungsgrad 100 %. Für das Erreichen eines 
Ziel erreichungsgrads von 100 % wird ein Ziel-
betrag in Euro festgesetzt.

Überschreitet das für das jeweilige Geschäftsjahr 
erreichte EBITDA den EBITDA-Zielwert, erfolgt 
eine anteilige Erhöhung des Zielerreichungs-
grads. Die Zielerreichung in Bezug auf das 
 EBITDA-Leistungskriterium kann maximal 120 % 
betra gen (Maximalwert); der maximal mögliche 
Aus zahlungs betrag der Ergebnis-Komponente ist 
entsprechend nach oben begrenzt (Cap). Unter-
schreitet das erreichte EBITDA den EBITDA- 
Zielwert, erfolgt eine anteilige Reduktion des 
Ziel erreichungsgrads. Wird ein Ziel errei chungs-
grad von 75 % (Schwellenwert) unter schritten, 
entfällt die Zahlung einer Ergebnis-Komponente 
vollständig. 

Nach Ablauf des Geschäftsjahres ermittelt der 
Beirat im ersten Quartal des Folgejahres für das 
Mitglied der Geschäftsführung den Grad der Zie-
lerreichung als Prozentwert. Der Aus zah-
lungsbetrag ermittelt sich durch Multi plika tion 
des Zielbetrags mit dem Ziel erreichungs grad (ge-
teilt durch 100). Die Ergebnis-Komponente für 
das abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft 
ist innerhalb von sieben Kalendertagen nach der 
ordentlichen Hauptversammlung der H&R KGaA, 
d. h. in der Regel im zweiten Quartal des Ge-
schäftsjahres, zur Auszahlung in bar fällig. 

Über den konkret festgelegten Zielwert, den Grad 
der Zielerreichung und den Auszahlungsbetrag 
wird im Vergütungsbericht zum abgelaufenen 
Geschäftsjahr transparent informiert. 

Kurzfristige variable Vergütung  
(ESG-Bonus) 
Die variable Vergütung soll auch Anreize dafür 
setzen, nichtfinanzielle Ziele in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
(Environmental-Social-Governance – „ESG“) um-
zu setzen. Die kurzfristige variable Vergütung be-
steht daher zusätzlich in einem Zielbonus mit 
nichtfinanziellen Leistungskriterien mit einem 
einjährigen Bemessungszeitraum (sog. „ESG- 
Bonus“). Durch die Festlegung von nichtfinan-
ziellen Leistungskriterien aus den Bereichen ESG 
wird die variable Vergütung konsequent auf die 
Erreichung von Kernpunkten der strategischen 
Zielsetzung der Gesellschaft, insbesondere im 
Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit, ausgerich-
tet. Zugleich trägt sie dem übergeordneten An-
spruch der H&R-Gruppe Rechnung, langfristig 
einen Mehrwert für Menschen, Umwelt und Ge-
sellschaft zu schaffen. 

Die konkreten ESG-Ziele für das Geschäftsjahr 
werden basierend auf dem vorgenannten Katalog 
vom Beirat vor Beginn des betreffenden Ge-
schäftsjahres festgelegt (die so festgelegten Ziele, 
die „ESG-Ziele“). Für jedes der festgelegten 
ESG-Ziele bestimmt der Beirat einen Schwellen-
wert und einen Zielwert (zusammen die 
„ESG-Zielwerte“). 

Bei der Festlegung der ESG-Ziele bestimmt der 
Beirat auch die Gewichtung unter mehreren fest-
gelegten ESG-Zielen für die Gesamt-
zielerreichung. Für die ESG-Ziele sind möglichst 
mess bare Kriterien festzulegen. Die Erreichung 
der ESG-Ziele lässt sich durch einen Soll-Ist- 
Vergleich ermitteln. Die Kriterien und Methoden 
zur Beurteilung der jeweiligen Zielerreichung 
werden bei Festlegung der ESG-Ziele für das je-
weilige Geschäftsjahr konkretisiert. 

Bei Erreichen aller vom Beirat für das Geschäfts-
jahr festgelegten ESG-Zielwerte beträgt der Ge-
samtzielerreichungsgrad 100 %. Für das Errei-
chen eines Gesamtzielerreichungsgrads von 
100 % wird ein Zielbetrag in Euro festgesetzt. 
Überschreiten die für das jeweilige Geschäftsjahr 
erreichten Ziele die festgelegten ESG-Zielwerte, 
erfolgt keine anteilige Erhöhung des Zielbetrags. 
Die Gesamtzielerreichung in Bezug auf die 
ESG-Ziele kann daher maximal 100 % betragen 
(Gesamt-Maximalwert); der mögliche Aus-
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zahlungs betrag des ESG-Bonus ist entsprechend 
nach oben begrenzt (Cap). Unterschreiten die er-
reichten Ziele die festgelegten ESG-Zielwerte, er-
folgt eine anteilige Reduktion des Zielbetrags. 
Wird ein Gesamtzielerreichungsgrad von 75 % 
unterschritten, entfällt die Zahlung eines ESG -
Bonus vollständig. 

Nach Ablauf des Geschäftsjahres ermittelt der 
Beirat im ersten Quartal des Folgejahres für das 
Mitglied der Geschäftsführung den Grad der Zie-
lerreichung für jedes der festgelegten ESG-Ziele 
als Prozentwert. Eine Zielerreichung in Bezug auf 
ein ESG-Ziel ist durch den festgelegten Zielwert 
begrenzt. Eine Zielerreichung in Bezug auf ein 
ESG-Ziel unterhalb des festgelegten Schwellen-
werts geht mit einem Faktor 0 in die Berechnung 
ein. Aus dem Grad der Zielerreichung bei jedem 
der festgelegten ESG-Ziele ermittelt der Beirat 
den Gesamtzielerreichungsgrad als Durchschnitt. 
Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich durch Mul-
tiplikation des Zielbetrags mit dem Gesamtzie-
lerreichungsgrad (geteilt durch 100). Der ESG- 
Bonus für das abgelaufene Geschäftsjahr der 
Gesellschaft ist innerhalb von sieben Kalender-
tagen nach der ordentlichen Hauptversammlung 
der H&R KGaA, d. h. in der Regel im zweiten 
Quartal des Geschäftsjahres, zur Auszahlung in 
bar fällig. 

Über die konkret festgelegten ESG-Ziele, den Grad 
der Gesamtzielerreichung und den Auszahlungs-
betrag wird im Vergütungsbericht zum ab-
gelaufenen Geschäftsjahr transparent informiert.

Langfristige variable Vergütung 
(Nach haltig keits-Komponente) 
Die langfristige variable Vergütung der Mitglieder 
der Geschäftsführung besteht in einer Tantieme 
mit mehrjähriger Bemessungsgrundlage (sog. 
„Nachhaltigkeits-Komponente“). Die Nachhaltig-
keits- Komponente als langfristige variable Ver-
gütung soll Anreize dafür setzen, die strategi-
schen Zielsetzungen des Unternehmens um-
zusetzen, und für eine langfristige, auf Steigerung 
der Wertschöpfung ausgerichtete und nachhaltige 
Unternehmensentwicklung sorgen. 

Eine maßgebliche Kennzahl für den Erfolg der 
Geschäftsstrategie und die langfristig erfolgrei-
che Entwicklung der Gesellschaft ist die Verzins-
ung auf das eingesetzte Kapital (Return on Capital 

Employed, „ROCE“). Vom Beirat wurde der ROCE 
daher als langfristiges finanzielles Leistungs-
kriterium für die Nachhaltigkeits-Komponente 
festgelegt. Der ROCE wird als Durchschnittswert 
über einen rollierenden Dreijahreszeitraum ge-
messen. Zur Ermittlung des ROCE wird auf Basis 
des jeweiligen Konzernabschlusses der H&R 
KGaA das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ear-
nings Before Interest and Taxes, EBIT) durch das 
durchschnittlich eingesetzte Kapital (Eigen kapital 
zuzüglich Nettofinanzverschuldung, Pensions-
rückstellungen und sonstiger lang fristiger Rück-
stellungen) dividiert. 

Als Zielwert hat der Beirat derzeit einen durch-
schnittlichen ROCE von 15 % festgelegt (der 
„ROCE-Zielwert“). Sofern innerhalb des relevan-
ten Dreijahreszeitraums ein durch schnittlicher 
ROCE in Höhe des ROCE-Zielwerts erreicht wird, 
beträgt der Zielerreichungsgrad 100 %. Für das 
Erreichen eines Zielerreichungs grads von 100 % 
wird ein Zielbetrag in Euro festgesetzt. Die Zieler-
reichung in Bezug auf das ROCE-Leistungskriteri-
um der Nachhaltigkeits-Komponente kann maxi-
mal 133 % betragen („Maximalwert“). Dies ist 
erreicht, wenn der durchschnittliche ROCE inner-
halb des relevanten Dreijahreszeitraums den 
ROCE-Zielwert um 5 Prozentpunkte oder mehr 
übersteigt. Liegt der erreichte durchschnittliche 
ROCE um 10 Prozentpunkte unterhalb des 
ROCE-Zielwerts („Schwellenwert“), beträgt die 
Zielerreichung 33 %. Liegt der erreichte durch-
schnittliche ROCE um mehr als 10 Prozentpunkte 
unterhalb des ROCE-Zielwerts, beträgt die Zieler-
reichung 0 % und die Zahlung einer Nachhaltig-
keits-Komponente entfällt vollständig. Werte zwi-
schen dem Schwellenwert, dem ROCE-Zielwert 
und dem Maximalwert werden linear 
inter poliert. 

Nach Ablauf eines Geschäftsjahres ermittelt der 
Beirat im ersten Quartal des Folgejahres für das 
Mitglied der Geschäftsführung für das ab-
gelaufene Geschäftsjahr und die beiden davor-
liegenden Geschäftsjahre den durch schnittlichen 
ROCE und basierend darauf den Grad der Zieler-
reichung als Prozentwert. Der Aus zahlungsbetrag 
ermittelt sich durch Multiplikation des Zielbe-
trags mit dem Zielerreichungsgrad (geteilt durch 
100). 
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Die Nachhaltigkeits-Komponente ist innerhalb 
von sieben Kalendertagen nach der ordentlichen 
Hauptversammlung der H&R KGaA, d. h. in der 
Regel im zweiten Quartal des Geschäftsjahres, 
zur Auszahlung in bar fällig. Bei Erstbestellung 
eines Geschäftsführers wird die Nachhaltigkeits- 
Komponente abhängig von der Zielerreichung 
erstmals nach Ablauf des dritten auf die Bestel-
lung folgenden Jahres für den davor liegenden 
Dreijahreszeitraum gezahlt. Über das konkret 
festgelegte Ziel, den Grad der Ziel erreichung und 
den Auszahlungsbetrag wird im Vergütungs-
bericht zum abgelaufenen Geschäfts jahr transpa-
rent informiert. 

Berücksichtigung außergewöhnlicher 
Entwicklungen 
Eine nachträgliche Änderung von Zielwerten 
oder Vergleichsparametern ist ausgeschlossen. 
Der Beirat ist in Bezug auf variable Vergütungs-
bestandteile jedoch berechtigt, nicht vorher-
sehbaren außergewöhnlichen Entwick lungen 
nach pflichtgemäßem Ermessen angemessen 
Rechnung zu tragen und die variable Vergütung 
um bis zu 20 % herauf- oder herabzusetzen. Dies 
kann eine Erhöhung als auch eine Verminderung 
der Zielerreichung und damit der Auszahlungs-
beträge zur Folge haben. Außergewöhnliche Ent-
wicklungen umfassen beispielsweise die Veräu-
ßerung oder den Erwerb von Unter nehmensteilen, 
die gravierende Änderung von Steuer- und Bi-
lanzvorschriften, Naturkatastrophen sowie sonsti-
ge vergleichbare Umstände. Keine außergewöhn-
lichen Entwicklungen sind dem gegen über 
allgemein ungünstige Markt entwicklungen. So-
fern es zu außergewöhnlichen Entwicklungen 
kommt, die eine Anpassung erforderlich machen, 
wird darüber im jährlichen Vergütungsbericht 
transparent berichtet. 

Malus und Clawback
Der Beirat kann unter bestimmten Umständen die 
variable Vergütung ganz oder teilweise ein-
behalten, wenn diese für ein Geschäftsjahr ge-
währt wurde, in dem das Mitglied der Geschäfts-
führung eine schwerwiegende Pflicht verletzung 
begangen hat (Malus). Auf Aufforderung des Bei-
rats sind bereits ausgezahlte variable Vergütungs-
bestandteile von einem Mit glied der Geschäfts-
führung zurückzuzahlen, wenn das Vorliegen 
einer schwerwiegenden Pflichtverletzung erst 
nach Auszahlung der variablen Vergütungsbe-

standteile festgestellt wird oder eine wesentliche 
Fehldarstellung in der Finanzberichterstattung 
vorliegt, die sich auf die Berechnung der variab-
len Vergütung ausgewirkt hat (Clawback). Der 
Beirat entscheidet nach pflichtgemäßem Ermes-
sen, ob und welche variablen Vergütungsbe-
standteile in welcher Höhe und für welche Jahre 
einbehalten oder zurückgefordert werden. Dabei 
sind die Schwere eines Verstoßes, der Grad des 
Verschuldens und ein der Gesellschaft entstande-
ner Schaden zu berücksichtigen. Weitergehende 
Ansprüche im Falle eines persönlichen Fehlver-
haltens eines Mitglieds der Geschäftsführung, 
insbesondere Schadensersatzansprüche gemäß 
§§ 93 Abs. 2, 283 Nr. 3 AktG bleiben hiervon 
unberührt.

Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 
Leistungen bei Vertragsbeendigung
Im Falle einer Abberufung eines Geschäftsführers 
bleiben die Rechte unter dem Geschäfts-
führerdienstvertrag grundsätzlich unberührt. Die 
Gesellschaft ist berechtigt, einen Geschäftsführer 
im Fall einer Beendigung der Organstellung von 
jeder weiteren Tätigkeit für die Gesellschaft für 
die verbleibende Laufzeit des Geschäfts-
führerdienstvertrags freizustellen. Die Frei-
stellung des Geschäftsführers erfolgt unter Fort-
zahlung der anteiligen festen Grundvergütung 
und unter Anrechnung etwaiger Urlaubs-
ansprüche. Eine variable Vergütung ist für Zeiten 
der Freistellung nicht geschuldet. 

Für den Fall, dass die Bestellung eines Geschäfts-
führers und der Geschäftsführer dienstvertrag 
ohne wichtigen Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 
BGB vorzeitig enden, kann eine Abfindung ver-
einbart werden. Diese beträgt maximal zwei Jah-
resvergütungen einschließlich Nebenleistungen 
(Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die 
Restlaufzeit des Geschäftsführer dienstvertrags. 

Zusagen für Leistungen aus Anlass der vorzeiti-
gen Beendigung des Geschäftsführerdienstver-
trags durch das Mitglied der Geschäftsführung 
infolge eines Kontrollwechsels (Change of Control) 
bestehen nicht. 
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Nebentätigkeiten, interne und externe 
Aufsichtsratsmandate 
Die Übernahme von Geschäftstätigkeiten, Organ-
funktionen und sonstigen Nebentätigkeiten au-
ßerhalb der Tätigkeit als Geschäftsführer der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin bedarf der 
Zustimmung der Gesellschafterversammlung der 
H&R Komplementär GmbH. Sofern Mitglieder der 
Geschäftsführung Aufsichtsratsmandate inner-
halb der H&R-Gruppe wahrnehmen, wird eine et-
waige hierfür gewährte Vergütung angerechnet. 
Bei der Übernahme von Aufsichtsratsmandaten 
außerhalb der H&R-Gruppe entscheidet der Bei-
rat unter Abwägung der Umstände des Einzel-
falls, ob und inwieweit die Vergütung anzurech-
nen ist. 

Vorübergehende Abweichung vom 
Vergütungssystem 
Der Beirat hat gemäß § 87a Abs. 2 Satz 2 AktG die 
Möglichkeit, in besonderen, außergewöhnlichen 
Umständen vorübergehend von dem Vergütungs-
system abzuweichen, wenn dies im Interesse des 
langfristigen Wohlergehens der H&R KGaA not-
wendig ist. Derartige Abweichungen können bei-
spielsweise zur Sicherstellung einer an-
gemessenen Anreizsetzung im Falle einer 
schweren Unternehmenskrise oder einer schwe-
ren Wirtschaftskrise erforderlich sein. All gemein 
ungünstige Marktentwicklungen rechtfertigen 
demgegenüber keine Abweichung. 

In den Jahren 2021 und 2022 wurde jeweils von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und auf 
die Vereinbarung der kurzfristig variablen Vergü-
tung (ESG-Komponente) ausnahmsweise verzich-
tet (2021 ==> unterjährige Neugestaltung des Ge-
schäftsführerdienstvertrags) bzw. die Ziele 
nach träglich angepasst (2022 ==> Einmarsch 
 russischer Truppen in der Ukraine; massiv verän-
derte Rohstoffbeschaffungssituation). Dies findet 
 seine Wirkung auch in der Auszahlung im Ge-
schäftsjahr 2022: Die untenstehende Tabelle zur 
Vergütung der Geschäftsführung weist entspre-
chend keine gesonderte ESG-Komponente für 
2021 aus. Für das Geschäftsjahr 2023 weist die 
Tabelle hingegen die Auszahlung einer ESG-Kom-
ponente unter Berücksichtigung der 2022 unter-
jährig angepassten Ziele aus (Vergleiche hierzu 
unten: Kurzfristig variable Vergütung (ESG-Kom-
ponente) – Zielerreichung).

Die für das Geschäftsjahr 2023 formulierten Ziele 
blieben im laufenden Jahr unangetastet. Ab-
weichungen vom Vergütungssystem gab es folge-
richtig nicht.

Offenlegung der Vergütung der 
Geschäftsführung
Die folgende Tabelle stellt die den gegenwärtigen 
Geschäftsführungsmitgliedern im abgelaufenen 
Geschäftsjahr sowie im Vorjahr zugeflossenen 
festen und variablen Vergütungsbestandteile ein-
schließlich des jeweiligen relativen Anteils nach 
§ 162 AktG dar. 

VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG (GEWÄHRT UND GESCHULDET)

 Zugeflossene Zuwendungen

Mitglieder der Geschäftsführung IN € 2022 2022 2023 2023

Niels H. Hansen 
Vorsitzender der Geschäfts
führung (bis 31.7.2019) 
Alleingeschäftsführer  
(seit 1.8.2019)

Festvergütung 525.000 58 % 525.000 44 % 

Nebenleistungen1) 1.466 0 % 464 0 %

Summe 526.466 58 % 525.464 44 %

Einjährige variable Vergütung 300.000 33 % 270.000 23 %

ESGKomponente – 0 % 100.000 9 % 

Mehrjährige variable Vergütung 74.479 9 % 283.750 24 %

Summe 900.945 100 % 1.179.214 100 %

Versorgungsaufwand – – – –

Gesamtvergütung 900.945 100 % 1.179.214 100 %

1) Beinhaltet u. a. die PkwNutzung und Unfallversicherungsbeiträge; Reisekosten

Es wurden keine für das Geschäftsjahr 2022  
geschuldeten und 2023 gewährten Vergütungs-

bestandteile nachträglich zurückgefordert 
( Malus-/Clawback-Regelung).
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Kurzfristig variable Vergütung (Ergebniskom-
ponente) – Zielerreichung
In Bezug auf das für das Geschäftsjahr 2023 maß-
gebliche finanzielle Leistungskriterium des EBIT-
DA (Schwellenwert für 0 % Zielerreichung gleich 
75 % des Budget-EBITDA/Zielwert für 100 % 

Zielerreichung gleich Budget-EBITDA/Schwellen-
wert für maximale Zielerreichung gleich 120 % 
des Budget-EBITDA) werden nach Abschluss des 
Geschäftsjahres für den Bemessungszeitraum die 
in der Tabelle dargestellten Zielerreichungen 
festgestellt. 

Leistungskriterium
Schwellenwert für  

0 % Zielerreichung
Zielwert für  

100 % Ziel erreichung

Maximalwert,  
gedeckelt auf  

120 % Ziel erreichung
EBITDA 

In Mio. €, erreicht Zielerreichung in %

EBITDA in Mio. € 168.750 225.000 270.000 92,7 81 

Kurzfristig variable Vergütung  
(ESG-Komponente) – Zielerreichung
Die kurzfristige variable Vergütung („ESG-Kom-
ponente“) wurde als Bestandteil des Ver-
gütungssystems mit folgenden vier gleich-
gewichteten Zielen für 2023 vereinbart:

1.  Bereich SOCIAL: Implementierung eines mo-
dularen Ausbildungskonzepts nach deut-
schem Standard an den beiden süd-
afrikanischen H&R-Standorten in Durban

2.  Bereich GOVERNANCE: Umsetzung und Er-
stellung eines Handbuchs zum Integrierten 
Kontrollsystem bis Jahresende 

3.  Bereich ENVIRONMENT: Vorzeitige Inbe-
triebnahme des Standorts Lumut in Malaysia 
bereits 2023 statt 2024

4.  Bereich ENVIRONMENT: EinSatz  von 
3.500 Tonnen nachhaltiger Rohstoffe an den 
deutschen Produktionsstandorten

Für die Erreichung der Ziele wurde eine 
ESG-Komponente der variablen Vergütung in 
Höhe von € 100.000,00 vereinbart.

Wie oben unter „Vorübergehende Abweichungen 
vom Vergütungssystem“ dargestellt, erfolgt 2023 
– anders als in den Vorjahren – die Bewertung der 
Erreichung der kurzfristig variablen Vergütung 
uneingeschränkt auf Basis der vereinbarten Ziele. 
Die Erreichung der einzelnen Ziele wird wie folgt 
angenommen:

Das Ziel zu 1. wurde im Nachgang zu einer Delega-
tionsreise mit dem Bundeswirtschafts ministerium 
definiert und im Laufe des Geschäftsjahres mehr-
fach mit relevanten Vertretern vor Ort als auch in 
Deutschland diskutiert. Die Geschäfts führung 
suchte immer wieder den Austausch mit Ent-
scheidern bzw. möglichen Unterstützern für die 
Idee der Implementierung einer dualen Ausbil-

dung in Südafrika und bezog hierzu auch die 
Deutsch-Südafrikanische Handelskammer sowie 
den Afrika-Verein ein. Trotz dieser intensiven Be-
mühungen gelang es im Geschäftsjahr 2023 
nicht, ein entsprechendes Modell zu implemen-
tieren. Da dies vorrangig an regulatorischen und 
bürokratischen Aspekten auf der südafrikani-
schen Seite lag, hat sich der Beirat bei der Bewer-
tung des Ziels zu 1. dennoch für ein „Erreicht“ zu 
50 % entschieden. Gerade im Bereich der sozia-
len Ziele bedeutet Nachhaltigkeit eben auch, sich 
mit Nachdruck für wichtige Belange einzusetzen, 
selbst wenn sie nicht ausschließlich in der eige-
nen Einflusssphäre liegen und daher (noch) nicht 
erreicht werden können. Diesen AnSatz  hat der 
Beirat entsprechend gewürdigt und mit einem 
Anteil an der Gesamtzielerreichung aller vier Zie-
le von 12,5 % bewertet.

Die H&R verfügt über Risikomanagement- und 
Interne Kontrollsysteme (IKS). Zur Harmo-
nisierung der Darstellung und Erhöhung der 
Transparenz sollen konzernweit sämtliche ge-
nutzten Prozesse und angewendeten Verfahren in 
einheitlichen und IKS-konformen Richtlinien defi-
niert, in einem IKS-Handbuch zusammen gefasst 
und systematisch verwaltet werden. Die Erstel-
lung dieser IKS-konformen Beschreibungen als 
Basis eines späteren Handbuchs bis zum Ende 
des Geschäftsjahres 2023 wurde als zweites ESG-
Ziel für die kurzfristig variable Vergütung identifi-
ziert und aufgenommen. Die Erstellung der 
IKS-konformen Prozessbeschreibungen wurde im 
Geschäftsjahr 2023 kontinuierlich vorangetrieben 
und durch den Prüfungsausschuss in den unter-
jährig durchgeführten Ausschuss sitzungen evalu-
iert und innerhalb des Aufsichtsrats diskutiert. 
Hierzu erstatteten vor allem die internen Fachab-
teilungen regelmäßig Bericht und legten dem 
Aufsichtsrat die genannten Prozessbeschreibun-
gen im August 2023 vor. Aktuell erfolgt die Einar-
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beitung der IKS-konform beschriebenen Prozesse 
in ein IKS-Handbuch. Da die Erstellung der 
Prozess beschreibungen fristgerecht erfolgte, be-
trachtet der Beirat das Ziel als zu 50 % „erreicht“. 
Auch hierfür wird ein Anteil an den Gesamtzielen 
von 12,5 % angesetzt.

Mit der Inbetriebnahme des Standorts Lumut in 
Malaysia treibt H&R nicht nur die Inter-
nationalisierung voran, sondern wird vielmehr die 
Verarbeitung biobasierter und/oder synthe-
tisierter Einsatzstoffe forcieren. Gleich zeitig dient 
der Standort als wichtiges Drehkreuz innerhalb 
der Region Asien und wird Lieferketten verkürzen 
und vereinfachen. Insgesamt erwartet H&R durch 
die Ergänzung des firmeneigenen Netzwerks 
durch den Standort Lumut einen signifikanten 
Einfluss auf die Reduzierung der konzernweiten 
CO2-Bilanz. Einer möglichst frühzeitigen In-
betriebnahme kommt daher als für 2023 definier-
tes Nachhaltigkeitsziel besondere Be deutung zu. 
Wie schon im Ziel 1. angemerkt, sind die Umstän-
de hierfür – vor allem aufgrund der notwendigen 
Verwaltungsabläufe und Geneh migungsprozesse 
vor Ort – nicht aus schließlich durch die Gesell-
schaft steuerbar. Bis zum Jahresende konnte die 
Geschäftsführung bereits wichtige Teilerfolge – 
etwa in Form umwelt rechtlicher Genehmigungen 
– erreichen, nicht jedoch die volle Einsatzfähig-
keit des Standorts per Jahresende vermelden. An-
ders als bei den vorangegangenen Zielen sieht 
der Beirat allerdings keinen Entscheidungsspiel-
raum: Entweder kann der Standort zum Stichtag 
produzieren oder er kann es eben nicht. Entspre-
chend gilt das Ziel als „nicht erreicht“. 
 
Die Konzernziele bis 2030 sehen vor, dass 70 % 
unserer Hauptprodukte auf der Basis nachhalti-
ger Einsatzstoffe entstehen sollen. Auf dem Weg 
dorthin werden Teilziele definiert, um den Fort-
schritt entsprechend zu überwachen und das Ziel 
gegebenenfalls anzupassen. Für 2023 hat sich 
die Geschäftsführung daher als viertes Ziel eine 
Verarbeitung von 3.500 Tonnen nachhaltiger Ein-
satzstoffe in den beiden deutschen Pro duktions-
standorten vorgenommen. In der Aus wertung der 
Rohstoffbilanz für das Geschäftsjahr 2023 wird 
die Summe der nachhaltigen Einsatzstoffe mit 
rund 12,7 % der beabsichtigten Tonnen ausge-
wiesen. Die Umstände hierfür waren insgesamt 
vielfältig, lassen sich jedoch vereinfacht auf den 
Umstand reduzieren, dass infolge der stockenden 

Nach-COVID-19-Erholung und der Auswirkun-
gen des Ukrainekriegs entsprechende Einsatz-
stoffmengen schlichtweg nicht verfügbar waren. 
Ein Erreichen des Ziels war somit nicht möglich. 
Der Beirat hat sich dennoch dazu entschlossen, 
die Zielerreichung für dieses Ziel in Höhe der er-
reichten Quote anzuerkennen. Insgesamt beträgt 
der Anteil für dieses Teilziel damit 3,2 %.

In Summe wurde damit ein Zielerreichungsgrad 
von 28,2 % ermittelt. Gleichwohl sieht das Ver-
gütungssystem vor, dass kein ESG-Bonus gezahlt 
wird, sofern der Zielerreichungsgrad einen Ge-
samtwert von 75,0 % unterschreitet. Eine Aus-
zahlung einer ESG-Komponente für das Jahr 2023 
wird daher im Geschäftsjahr 2024 nicht erfolgen. 

Der Beirat hat sich zu dieser Feststellung ausführ-
lich beraten. Insbesondere wurde festgehalten, 
dass die Weiterverfolgung und finale Realisierung 
der für 2023 beschlossenen ESG-Ziele nach wie 
vor von großem Interesse für die Gesellschaft 
sind. 

Der Beirat hat sich daher dazu entschlossen, den 
Zeitrahmen für die Erreichung einmalig bis zum 
Ende des Geschäftsjahres 2024 zu prolongieren 
und der Geschäftsführung so zu ermöglichen, die 
ESG-Ziele 2023 – zusätzlich zu den neuen Zielen 
für 2024 – vollständig zu erreichen. 

Die Entwicklung der gesamten Ziele wird im Ver-
gütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 darge-
stellt und erläutert werden. 

Langfristig variable Vergütung  
(Nachhaltigkeitskomponente) –  
Ziel erreichung
Vom Beirat wurde der ROCE (Earnings  Before 
 Interest and Taxes – EBIT, geteilt durch das 
durchschnittliche eingesetzte Kapital (Eigen-
kapital zuzüglich Nettofinanzverschuldung, Pen-
sionsrückstellungen und sonstiger lang fristiger 
Rückstellungen)) mit einem durchschnittlichen 
Zielwert von derzeit 15 % festgelegt (der „ROCE- 
Zielwert“). Sofern innerhalb des relevanten Drei-
jahreszeitraums ein durchschnittlicher ROCE in 
Höhe des ROCE-Zielwerts erreicht wird, beträgt 
der Zielerreichungsgrad 100 %. Für das Errei-
chen eines Zielerreichungsgrads von 100 % wird 
ein Zielbetrag in Euro festgesetzt. Die Zielerrei-
chung in Bezug auf das ROCE-Leistungskriterium 
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der Nachhaltigkeits-Komponente kann maximal 
133 % betragen („Maximalwert“). Dies ist er-
reicht, wenn der durchschnittliche ROCE inner-
halb des relevanten Dreijahreszeitraums den 
 ROCE-Zielwert um 5 Prozentpunkte oder mehr 
übersteigt. Liegt der erreichte durchschnittliche 
ROCE um 10 Prozentpunkte unterhalb des ROCE- 

Zielwerts („Schwellenwert“), beträgt die Ziel-
erreichung 33 %. Liegt der erreichte durch-
schnittliche ROCE um mehr als 10 Prozentpunkte 
unterhalb des ROCE-Zielwerts, beträgt die  
 Ziel erreichung 0 % und die Zahlung einer 
Nachhaltigkeits- Komponente entfällt vollständig. 

Leistungskriterium
Schwellenwert für  

0 % Zielerreichung
Zielwert für  

100 % Ziele rreichung

Maximalwert,  
gedeckelt auf  

133 % Zielerreichung

ROCE in %, 
 Dreijahres

durchschnitt Zielerreichung in %

ROCE in % 5 % 15 % 20 % 9,13 % 0 

Zielbetrag in € 0 375.000 498.750 0 0 

Vergleichende Darstellung der Vergütungs- 
und Ertragsentwicklung 
Die folgende vergleichende Darstellung stellt 
die jährliche Veränderung der gewährten und 
ge schuldeten Vergütung der gegenwärtigen 
und früheren Geschäftsführungsmitglieder, der 
Ertrags  entwicklung der Gesellschaft und der Ver-

gütung von leitenden Arbeitnehmern auf Vollzeit-
äquivalenzbasis dar, wobei für Letztere auf das 
durchschnittliche Gehalt einer Geschäfts führerin 
bzw. eines Geschäftsführers betrachtet über alle 
Tochterunternehmen der Gruppe welt weit im je-
weiligen Geschäftsjahr abgestellt wird. 

VERGÜTUNGS UND ERTRAGSENTWICKLUNG FÜR MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Gewährte und 
geschuldete  

Vergütung Veränderung

2023 2022
2022 zu 

2023
2022 zu 

2023
2021 zu 

2022
2021 zu 

2022
2020 zu 

2021
2020 zu 

2021
2019 zu 

2020
2019 zu 

2020

 IN T€ IN % IN T€ IN % IN T€ IN % IN T€ IN %

Aktuelle  Mitglieder 
der Geschäfts
führung           

Niels H. Hansen 1.179 901 278 31 183 20 49 7 145 18 

Frühere Mitglieder 
der Geschäfts
führung           

Detlev Wösten  – – – – – – – 305 100 

Leitende 
 Arbeitnehmer           

Global (T€) 279 260 19 7 4 1 22 9 19 9 

Mitarbeiter           

Global (T€) 61 59  2 3 0 0 3 5 1 1 

Ertrags entwicklung           

Jahres ergebnis 
 Konzern  (Mio. €) 10,6 42,7  32,1 75 7,6 6 76,7 237 72,9 5
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Die im Vergütungssystem festgelegte Maximal-
vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung 
wurde durch die im Geschäftsjahr 2023 gewährte 
und damit tatsächlich zugeflossene Vergütung 
von T€ 1.179 nicht erreicht.

Vergütung des Aufsichtsrats
Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 13 unse-
rer Satzung geregelt und enthält im Wesent lichen 
folgende Elemente:

Vergütung des Aufsichtsrats 
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine jähr-
liche Festvergütung von € 30.000,00. Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats erhält das Drei fache, sein 
Stellvertreter erhält das Eineinhalb fache dieser 
Vergütung. 

Zusätzlich zu der festen Vergütung nach Abs. 1 
erhalten die Mitglieder von tatsächlich gebildeten 
Ausschüssen eine jährliche Festvergütung von 
€ 10.000,00; sofern ein Nominierungsausschuss 
gebildet wird, erhalten dessen Mitglieder abwei-
chend von Hs. 1 eine jährliche Festvergütung von 
€ 5.000,00. Aufsichtsratsmitglieder, die als Vor-
sitzende in einem der vorgenannten Aus schüsse 
tätig sind, erhalten jeweils das Doppelte der für 
die Ausschusstätigkeit vorgesehenen Vergütung. 

Die Vergütung nach Abs. 1 und 2 ist zahlbar für 
das abgelaufene Geschäftsjahr innerhalb von 
zehn Bankarbeitstagen (Frankfurt/Main) nach der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats für das betreffende 
Geschäftsjahr beschließt. 

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines 
Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder 
einem Ausschuss angehört haben, erhalten die 
Vergütung nach Abs. 1 und 2 zeitanteilig. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten von der 
Gesellschaft Ersatz der ihnen durch die Ausübung 
des Amtes entstehenden Auslagen sowie einer et-
waigen auf die Vergütung zu entrichtenden 
Umsatzsteuer. 

Die Gesellschaft kann im eigenen Interesse eine 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ab-
schließen, welche auch die Haftung der Mitglie-
der des Aufsichtsrats abdeckt. 

Den Aufsichtsratsmitgliedern steht die Vergütung 
in der sich aus der jetzigen Fassung dieses § 13 
ergebenden Höhe erstmals für das am 1. Janu-
ar 2016 beginnende Geschäftsjahr der Gesell-
schaft zu.

Zugrunde liegendes Vergütungssystem
Der Vergütung liegt folgendes Vergütungssystem 
für die Aufsichtsratsmitglieder zugrunde: 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine 
Festvergütung. Ein Sitzungsgeld und eine variab-
le oder aktienbasierte Vergütung werden den Mit-
gliedern des Aufsichtsrats nicht gewährt. Die 
Zahlung einer Festvergütung entspricht der über-
wiegenden Praxis anderer börsennotierter Ge-
sellschaften und folgt zugleich der Anregung 
G.18 Satz 1 DCGK 2022. Sie trägt nach Ein-
schätzung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin und des Aufsichtsrats der Un-
abhängigkeit und der Beratungs- und Über-
wachungsfunktion des Aufsichtsrats am besten 
Rechnung. 

Nach der Satzung erhält jedes Mitglied des Auf-
sichtsrats eine jährliche Festvergütung (Grund-
vergütung) von € 30.000,00. Der Vor sitzende des 
Aufsichtsrats erhält das Dreifache und sein Stell-
vertreter erhält das Eineinhalbfache dieser Fest-
vergütung. Damit wird zugleich der Empfehlung 
G.17 DCGK 2022 entsprochen, wonach bei der 
Vergütung der Aufsichtsrats mitglieder der höhe-
re zeitliche Aufwand des Vorsitzenden und des 
stellvertretenden Vor sit zenden des Aufsichtsrats 
angemessen berück sichtigt werden soll. Konkret 
gelten damit fol gende jährlichen Grundvergütun-
gen: € 90.000,00 für den Aufsichtsratsvorsitzen-
den, € 45.000,00 für den stellvertretenden 
Aufsichts rats vorsit zenden und € 30.000,00 für 
die übrigen Auf sichts ratsmitglieder. 

Zusätzlich zu der Grundvergütung erhalten die 
Mitglieder von tatsächlich gebildeten Ausschüssen 
eine jährliche Festvergütung von € 10.000,00. So-
fern ein Nominierungsausschuss gebildet wird, 
erhalten dessen Mitglieder abweichend davon 
eine jährliche zusätzliche Festvergütung von 
€ 5.000,00 was dem erwarteten geringeren zeitli-
chen Aufwand der Tätigkeit im Nomi-
nierungsausschuss Rechnung trägt. Aufsichtsrats-
mitglieder, die als Vorsitzende in einem Ausschuss 
tätig sind, erhalten jeweils das Doppelte der für die 
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Ausschusstätigkeit vorgesehenen Vergütung. 
Auch insoweit wird der Empfehlung G.17 
DCGK 2022 entsprochen, wonach bei der Ver-
gütung der Aufsichtsratsmitglieder der höhere 
zeitliche Aufwand des Vorsitzenden und der Mit-
glieder von Ausschüssen angemessen berück-
sichtigt werden soll. 

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines 
Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder 
einem Ausschuss angehört haben, erhalten die 
jeweilige Festvergütung nur zeitanteilig. 

Die vorgenannten Festvergütungen sind jeweils 
zahlbar für das abgelaufene Geschäftsjahr inner-
halb von zehn Bankarbeitstagen (Frankfurt/Main) 
nach der Hauptversammlung, die über die Entlas-
tung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das be-
treffende Geschäftsjahr beschließt. Davon abge-
sehen bestehen keine Aufschubzeiten für die 
Auszahlung von Vergütungsbestandteilen. 

Die Obergrenze für die Vergütung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats ergibt sich aus der Fest-
vergütung, deren Höhe im Einzelnen von den 

übernommenen Aufgaben im Aufsichtsrat bzw. in 
dessen Ausschüssen abhängt. Eine betragsmäßi-
ge Maximalvergütung ist für die Aufsichtsrats-
mitglieder nicht festgelegt. 

Neben der vorstehend beschriebenen Fest-
vergütung erhalten die Mitglieder des Aufsichts-
rats von der Gesellschaft Ersatz der ihnen durch 
die Ausübung des Amtes entstehenden Auslagen 
sowie einer etwaigen auf die Vergütung zu ent-
richtenden Umsatzsteuer. Die Mitglieder des 
 Aufsichtsrats können ferner in eine von der Ge-
sellschaft abgeschlossene Vermögensschaden- 
Haftpflichtversicherung einbezogen werden, de-
ren Prämien von der H&R GmbH & Co. KGaA 
bezahlt werden. 

Offenlegung der Vergütung des Aufsichtsrats
Die folgende Tabelle stellt die den gegenwärtigen 
Aufsichtsratsmitgliedern im  abgelaufenen Ge-
schäfts jahr gewährten, d. h. tatsächlich zu-
geflossenen, festen Vergütungen und Vergü-
tungen für Ausschusstätigkeiten dar. Sie beziehen 
sich jeweils auf Tätigkeiten des vorangegangenen 
Geschäftsjahres.

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG (GEWÄHRT)

Fixe Vergütung
Vergütung für  

Ausschusstätigkeiten Summe

IN € 2022 2023

2023  
(Anteil  

an GV) 2022 2023

2023 
(Anteil  

an GV) 2022 2023

Dr. Joachim Girg 
(Vorsitzender) 90.000,00 90.000,00 72 % 35.000,00 35.000,00 28 % 125.000,00 125.000,00

Roland Chmiel 45.000,00 45.000,00 63 % 26.054,80 30.000,00 37 % 71.054,80 75.000,00

Sven Hansen 30.000,00 30.000,00 50 % 30.000,00 30.000,00 50 % 60.000,00 60.000,00

Dr. Rolf Schwedhelm 30.000,00 30.000,00 46 % 35.000,00 35.000,00 54 % 65.000,00 65.000,00

Dr. Hartmut Schütter 30.000,00 30.000,00 60 % 20.000,00 20.000,00 40 % 50.000,00 50.000,00

Sabine Dietrich 30.000,00 30.000,00 60 % 20.000,00 20.000,00 40 % 50.000,00 50.000,00

Patrick Ewels 18.164,38 30.000,00 100 % – – – 18.164,38 30.000,00

Thomas Merting 18.164,38 30.000,00 100 % – – – 18.164,38 30.000,00

Dominik Franz 18.164,38 30.000,00 100 % – – – 18.164,38 30.000,00

Reinhold Grothus 11.835,62 – – – – – 11.835,62 –

Holger Hoff 11.835,62 – – 3.945,20 – – 15.780,82 –

Harald Januszewski 11.835,62 – – – – – 11.835,62 –

Summe 345.000,00 345.000,00 67 % 170.000,00 170.000,00 33 % 515.000,00 515.000,00

Vergleichende Darstellung der Vergütungs- 
und Ertragsentwicklung 
Die folgende vergleichende Darstellung stellt die 
jährliche Veränderung der zugeflossenen Vergü-

tung der gegenwärtigen und früheren Aufsichts-
ratsmitglieder dar.
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VERGÜTUNGS UND ERTRAGSENTWICKLUNG FÜR MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Zugeflossene Vergütung Veränderung

2023 2022
2022 zu 

2023
2022 zu 

2023
2021 zu 

2022
2021 zu 

2022
2020 zu 

2021
2020 zu 

2021
2019 zu 

2020
2019 zu 

2020

IN € IN % IN € IN % IN € IN % IN € IN %

Aktuelle  Mitglieder 
des Aufsichtsrates           

Dr. Joachim Girg 125.000,00 125.000 – – – – 10.000 8 – –

Roland Chmiel 75.000,00 71.055 3.945 5 6.054,80 9 – – – –

Sven Hansen 60.000,00 60.000 – – – – 10.000 17 – –

Dr. Rolf Schwedhelm 65.000,00 65.000 – – – – 20.000 30 – –

Dr. Hartmut Schütter 50.000,00 50.000 – – – – – – – –

Sabine Dietrich 50.000,00 50.000 – – – – – – 20.000 67 

Patrick Ewels 30.000,00 18.164 11.836 65 18.164 100 – – – –

Thomas Merting 30.000,00 18.164 11.836 65 18.164 100 – – – –

Dominik Franz 30.000,00 18.164 11,836 65 18.164 100 – – – –

Reinhold Grothus – 11.836 11.836 100 18.164 –60 – – – –

Holger Hoff – 15.781 15.781 100 24.201 –39 10.000 25 – –

Harald Januszewski – 11.836 11.836 100 18.164 –60 – – – –

Frühere Mitglieder 
des Aufsichtsrates           

Dr. Peter Seifried – – – – – – – – 20.000 100 

Leitende  
Arbeitnehmer           

Global (T€) 279 260 19 7 4 1 22 9 19 9 

Mitarbeiter           

Global (T€) 61 59 2 3 0 0 3 5 1 1 

Ertragsentwicklung           

Jahresergebnis  
Konzern (Mio. €) 10,6 42,7  32,1 75 7,6 6 76,7 237 72,9 5
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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprü
fers über die Prüfung des Vergütungsberichts 
nach § 162 Abs. 3 AktG

An die H&R GmbH & Co. KGaA

Prüfungsurteil
Wir haben den Vergütungsbericht der H&R GmbH 
& Co. KGaA, Salzbergen, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 
daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach 
§ 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht 
gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 
AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht in-
haltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten 
Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belan-
gen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG 
gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt 
sich nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Vergütungs-
berichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs.  3 
AktG unter Beachtung des IDW Prüfungsstan-
dards „Die Prüfung des Vergütungsberichts 
nach § 162 Abs. 3 AktG“ (IDW PS 870 (09.2023)) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser 
Vorschrift und diesem Standard ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unse-
res Vermerks weitergehend beschrieben. Wir 
haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforde-
rungen des IDW Qualitätsmanagementstandards 
„Anforde rungen an das Qualitätsmanagement 
in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW QMS  1 
(09.2022)) angewendet. Die Berufspflichten 
gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der 
Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte 
Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an 
die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Verantwortung der Geschäftsführung der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin und des 
Aufsichtsrats
Die Geschäftsführung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin und der Aufsichtsrat sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Vergütungs-
berichts, einschließlich der dazu gehörigen An-
gaben, der den Anforderungen des § 162 AktG 
entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie als notwendig erach-

ten, um die Aufstellung eines Vergütungs berichts, 
einschließlich der dazugehörigen An gaben, zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
(d. h. Manipulationen der Rechnungs legung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in 
allen wesentlichen Belangen die Angaben nach 
§ 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, 
und hierüber ein Prüfungsurteil in einem Ver-
merk abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durch-
geführt, dass wir durch einen Vergleich der im 
Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den 
in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben 
die formelle Vollständigkeit des Ver gütungs-
berichts feststellen können. In Einklang mit § 162 
Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit 
der Angaben, die inhaltliche Voll ständigkeit der 
einzelnen Angaben oder die angemessene Dar-
stellung des Vergütungsberichts nicht geprüft.

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstel-
lungen
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben 
wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht 
unter Berücksichtigung der Kenntnisse aus der 
Abschlussprüfung zu lesen und dabei für Anzei-
chen aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungs-
bericht irreführende Darstellungen in Bezug auf 
die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die in-
haltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben 
oder die angemessene Darstellung des Vergü-
tungsberichts enthält.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine 
solche irreführende Darstellung vorliegt, sind wir 
verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. 
Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu 
berichten.

Hamburg, den 22. März 2024 

Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prof. Dr. Senger  Pritsch
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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2.  Ergänzende Angaben zum Tages
ordnungspunkt 9: Vergütungssystem 
für den Aufsichtsrat mit den An
gaben gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 
87a Abs. 1 Satz 2 AktG

2.1  Auszug aus der Satzung der H&R GmbH & 
Co. KGaA

Die geltende Satzung der H&R GmbH & Co. KGaA 
enthält in § 13 die Regelung über die Vergütung 
der Mitglieder des Aufsichtsrats. Der Wortlaut des 
§ 13 der Satzung lautet nach Eintragung der in 
Tagesordnungspunkt 9.1 vorgeschlagenen Sat-
zungsänderung in das Handelsregister der Gesell-
schaft wie folgt:

§ 13
Vergütung des Aufsichtsrats

1.  Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine 
jährliche Festvergütung von € 35.000,00. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Drei-
fache, sein Stellvertreter erhält das Eineinhalb-
fache dieser Vergütung.

2.  Zusätzlich zu der festen Vergütung nach Absatz 1 
erhalten die Mitglieder von tatsächlich gebilde-
ten Ausschüssen eine jährliche Festvergütung 
von € 12.500,00; sofern ein Nominierungs-
ausschuss gebildet wird, erhalten dessen Mit-
glieder abweichend von Hs. 1 eine jährliche 
Festvergütung von € 6.250,00. Aufsichtsrats-
mitglieder, die als Vorsitzende in einem der 
vorgenannten Ausschüsse tätig sind, erhalten 
jeweils das Doppelte der für die Ausschuss-
tätigkeit vorgesehenen Vergütung.

3.  Die Vergütung nach Absatz 1 und 2 ist zahlbar 
für das abgelaufene Geschäftsjahr innerhalb 
von zehn Bankarbeitstagen (Frankfurt/Main) 
nach der Hauptversammlung, die über die Ent-
lastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
betreffende Geschäftsjahr beschließt.

4.  Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines 
Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder 
einem Ausschuss angehört haben, erhalten die 
Vergütung nach Absatz 1 und 2 zeitanteilig.

5.  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten von 
der Gesellschaft Ersatz der ihnen durch die 
Ausübung des Amtes entstehenden Auslagen 

sowie einer etwaigen auf die Vergütung zu ent-
richtenden Umsatzsteuer.

6.  Die Gesellschaft kann im eigenen Interesse eine 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
abschließen, welche auch die Haftung der Mit-
glieder des Aufsichtsrats abdeckt.

7.  Den Aufsichtsratsmitgliedern steht die Vergü-
tung in der sich aus der jetzigen Fassung die-
ses § 13 ergebenden Höhe erstmals für das am 
1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr der 
Gesellschaft zu.

2.2  Vergütungssystem für den Aufsichtsrat 
mit den Angaben gemäß §§ 113 Abs. 3 
Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine Ver-
gütung, die in einem angemessenen Verhältnis 
zu ihren Aufgaben und der Lage der Gesellschaft 
steht. Die der ordentlichen Hauptversammlung 
am 28. Mai 2024 unter Tagesordnungspunkt 9 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagene Änderung der 
Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende 
Satzungsänderung sowie des Vergütungssystems 
tragen den gestiegenen inhaltlichen und zeitli-
chen Anforderungen an die Tätigkeit der Mitglie-
der des Aufsichtsrats und der Ausschüsse des 
Aufsichtsrats Rechnung.

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
ist in § 13 der Satzung abschließend geregelt. 
Neben- oder Zusatzvereinbarungen in Bezug 
auf die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
bestehen nicht. Die Vergütungsregelung gilt für 
Anteilseignervertreter und Arbeitnehmervertreter 
gleichermaßen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine 
Festvergütung. Ein Sitzungsgeld und eine variable 
oder aktienbasierte Vergütung wird den Mitglie-
dern des Aufsichtsrats nicht gewährt. Die Zahlung 
einer Festvergütung entspricht der überwiegen-
den Praxis anderer börsennotierter Gesellschaf-
ten und folgt zugleich der Anregung G.18 Satz 1 
DCGK 2022. Sie trägt nach Einschätzung der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin und des Auf-
sichtsrats der Unabhängigkeit und der Beratungs- 
und Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats am 
besten Rechnung.
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Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine 
jährliche Festvergütung (Grundvergütung) von 
€ 35.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
erhält das Dreifache und sein Stellvertreter erhält 
das Eineinhalbfache dieser Festvergütung. Damit 
wird zugleich der Empfehlung G.17 DCGK 2022 
entsprochen, wonach bei der Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder der höhere zeitliche 
Aufwand des Vorsitzenden und des stellver-
tretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats ange-
messen berücksichtigt werden soll. Konkret gel-
ten damit folgende jährlichen Grundvergütungen: 
€ 105.000,00 für den Aufsichtsratsvorsitzenden, 
€ 52.500,00 für den stellvertretenden Aufsichts-
ratsvorsitzenden und € 35.000,00 für die übrigen 
Aufsichtsratsmitglieder.

Zusätzlich zu der Grundvergütung erhalten 
die Mitglieder von tatsächlich gebildeten Aus-
schüssen eine jährliche Festvergütung von 
€ 12.500,00. Sofern ein Nominierungsausschuss 
gebildet wird, erhalten dessen Mitglieder abwei-
chend davon eine jährliche zusätzliche Fest-
vergütung von € 6.250,00, was dem erwarteten 
geringeren zeitlichen Aufwand der Tätigkeit im 
Nominierungsausschuss Rechnung trägt. Auf-
sichtsratsmitglieder, die als Vorsitzende in einem 
Ausschuss tätig sind, erhalten jeweils das Dop-
pelte der für die Ausschusstätigkeit vorgesehe-
nen Vergütung, d.h. € 25.000,00 bzw. im Falle 
des Vorsitzenden des Nominierungsausschusses 
€ 12.500,00. Auch insoweit wird der Empfehlung 
G.17 DCGK 2022 entsprochen, wonach bei der 
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der höhere 
zeitliche Aufwand des Vorsitzenden und der Mit-
glieder von Ausschüssen angemessen berück-
sichtigt werden soll.

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines 
Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder 
einem Ausschuss angehört haben, erhalten die 
jeweilige Festvergütung nur zeitanteilig.

Die vorgenannten Festvergütungen sind jeweils 
zahlbar für das abgelaufene Geschäftsjahr inner-
halb von zehn Bankarbeitstagen (Frankfurt/Main) 
nach der Hauptversammlung, die über die Ent-
lastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
betreffende Geschäftsjahr beschließt. Davon 
abgesehen bestehen keine Aufschubzeiten für die 
Auszahlung von Vergütungsbestandteilen. 

Die Obergrenze für die Vergütung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats ergibt sich aus der Festvergü-
tung, deren Höhe im Einzelnen von den übernom-
menen Aufgaben im Aufsichtsrat bzw. in dessen 
Ausschüssen abhängt. Eine betragsmäßige Maxi-
malvergütung ist für die Aufsichtsratsmitglieder 
nicht festgelegt.

Neben der vorstehend beschriebenen Festvergü-
tung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats von 
der Gesellschaft Ersatz der ihnen durch die Aus-
übung des Amtes entstehenden Auslagen sowie 
einer etwaigen auf die Vergütung zu entrichten-
den Umsatzsteuer. Die Mitglieder des Aufsichts-
rats können ferner in eine von der Gesellschaft 
abgeschlossene Vermögensschaden-Haftpflicht-
versicherung einbezogen werden, deren Prämien 
von der H&R GmbH & Co. KGaA bezahlt werden.

Die Vergütungsregelung ist nach Einschätzung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin und 
des Aufsichtsrats in ihrer Höhe und Ausgestaltung 
auch im Vergleich zu anderen börsen notierten 
Gesellschaften marktüblich und angemessen. Sie 
ermöglicht es der Gesellschaft, persönlich und 
fachlich qualifizierte Kandidaten zu gewinnen und 
zu halten. Dies bildet die Grundlage für eine effek-
tive Beratungs- und Überwachungstätigkeit des 
Aufsichtsrats, wodurch die Vergütung des Auf-
sichtsrats auch einen Beitrag zur Förderung der 
Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwick-
lung der Gesellschaft leistet.

Die Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen 
der Arbeitnehmer wurden bei der Festsetzung des 
Vergütungssystems nicht berücksichtigt, da die 
Tätigkeit des Aufsichtsrats nach Auffassung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin und des 
Aufsichtsrats mit der Tätigkeit der Arbeitnehmer 
nicht vergleichbar ist. Ein Vergleich der Aufsichts-
ratsvergütung mit den Vergütungs- und Beschäf-
tigungsbedingungen der Arbeitnehmer wäre 
daher nicht aussagekräftig.

Die Beschlussfassung über die Vergütung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats und die Ausgestal-
tung des zugrunde liegenden Vergütungssystems 
obliegt der Hauptversammlung. Die persönlich 
haftende Gesellschafterin und der Aufsichts-
rat unterbreiten hierzu Beschlussvorschläge. 
In regelmäßigen Abständen, spätestens alle 
vier Jahre, nehmen persönlich haftende Gesell-
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schafterin und Aufsichtsrat eine Überprüfung vor, 
ob Höhe und Ausgestaltung der Vergütung noch 
marktgerecht sind und in einem angemessenen 
Verhältnis zu den Aufgaben des Aufsichtsrats 
sowie der Lage der Gesellschaft stehen. Hierzu 
führt der Aufsichtsrat einen horizontalen Markt-
vergleich durch. Dabei kann sich der Aufsichts-
rat von einem externen unabhängigen Experten 
beraten lassen. Sofern Anlass besteht, das Vergü-
tungssystem für den Aufsichtsrat zu ändern, wer-
den die persönlich haftende Gesellschafterin und 
der Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen 
Vorschlag zur Änderung der Satzungsregelung 
zur Aufsichtsratsvergütung vorlegen.

Etwaigen Interessenkonflikten bei der Prüfung 
des Vergütungssystems wirkt die gesetzliche 
Kompetenzordnung entgegen, da die letztendli-
che Entscheidungsbefugnis über die Aufsichts-
ratsvergütung der Hauptversammlung zugewie-
sen ist und dieser ein Beschlussvorschlag sowohl 
von der persönlich haftenden Gesellschafterin als 
auch dem Aufsichtsrat unterbreitet wird, mithin 
ein System der gegenseitigen Kontrolle vorgese-
hen ist. Im Übrigen gelten die allgemeinen Regeln 
zum Umgang mit Interessenkonflikten auch für 
das Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie 
Überprüfung des Vergütungssystems der Mitglie-
der des Aufsichtsrats. 

III. Mitteilungen an die Aktionäre 
und Informationen zur Durchfüh
rung der Hauptversammlung

1.  Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts (mit 
Nachweisstichtag nach §§ 123 
Abs. 4 Satz 2, 278 Abs. 3 AktG und 
dessen Bedeutung)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptver-
sammlung anmelden und der Gesellschaft ihren 
Anteilsbesitz nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der 
Gesellschaft bis zum 21. Mai 2024, 24:00 Uhr 
(MESZ) unter der nachfolgend genannten, für 
die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle (die 
„Anmeldeadresse“) zugehen:

H&R GmbH & Co. KGaA
c/o Computershare Operations Center

80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung hat in Textform (§ 126b BGB) in deut-
scher oder englischer Sprache zu erfolgen. Der 
Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts muss in deutscher oder englischer Spra-
che durch einen von dem Letztintermediär ausge-
stellten Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform 
(§ 126b BGB) gemäß § 67c Abs.  3 AktG erfol-
gen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich 
anders als in den Vorjahren auf den Geschäfts-
schluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, 
also auf den 6. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (der 
„Nachweisstichtag“), beziehen. Hintergrund ist, 
dass durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz vom 
11. Dezember 2023 der aktienrechtliche Nach-
weisstichtag gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG mit 
Wirkung zum 15. Dezember 2023 vom Beginn 
des 21. Tages vor der Hauptversammlung auf den 
Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Haupt-
versammlung geändert worden ist. Ausweislich 
der Gesetzesbegründung meint Geschäftsschluss 
24:00 Uhr (MESZ). § 16 Abs. 3 Satz 2 der Sat-
zung in der bislang geltenden Fassung, wonach 
sich der Nachweis des Anteilsbesitzes noch auf 
den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung 
beziehen muss, findet aufgrund der infolge der 
Änderung durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz 
entgegenstehenden Vorschrift des § 123 Abs. 4 
Satz 2 AktG keine Anwendung. Unter Punkt 8 der 
Tagesordnung wird zur Beschlussfassung vorge-
schlagen, § 16 Abs. 3 Satz 2 der Satzung an die 
Änderung des Gesetzes anzupassen.

Wir bitten die Aktionäre, die Anmeldung und die 
Ausstellung und Übermittlung des Nachweises 
des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG früh-
zeitig zu veranlassen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teil-
nahme an der Hauptversammlung und die Aus-
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übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer 
den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes 
erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme 
und der Umfang des Stimmrechts bemessen 
sich dabei ausschließlich nach dem Aktienbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem 
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Ver-
äußerbarkeit des Aktienbesitzes einher. Auch 
im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräu-
ßerung des Aktienbesitzes nach dem Nachweis-
stichtag ist für die Teilnahme und den Umfang 
des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; 
d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nach-
weisstichtag haben keine Auswirkungen auf die 
Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang 
des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zu -
erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. 
Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine 
Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, 
sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der 
Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die 
Dividendenberechtigung.

Nach Eingang der Anmeldung und des besonde-
ren Nachweises des Anteilsbesitzes werden den 
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversamm-
lung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir unsere 
Aktionäre, die Anmeldung zur Hauptversamm-
lung möglichst frühzeitig vorzunehmen und nach 
Möglichkeit die Anmeldung und Übermittlung 
des Nachweises des Anteilsbesitzes auf elekt-
ronischem Wege per E-Mail vorzunehmen. Die 
Eintrittskarte ist keine Teilnahmevoraussetzung, 
sondern dient nur der Vereinfachung der organi-
satorischen Abwicklung an der Einlasskontrolle 
am Tag der Hauptversammlung.

2.  Verfahren für die Stimmabgabe 
durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht 
in der Hauptversammlung durch einen Bevoll-
mächtigten, z. B. durch einen Intermediär (z. B. ein 
Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, durch 
Stimmrechtsberater oder einen sonstigen Dritten, 
ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall ist eine ord-
nungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung 
(wie unter vorstehend Abschnitt III.1 beschrieben) 
erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als 
eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen.

2.1 Bevollmächtigung eines Dritten
Die Erteilung einer Vollmacht an einen Dritten 
und ihr Widerruf können entweder gegenüber der 
Gesellschaft oder gegenüber dem Bevollmächtig-
ten erklärt werden. Wird die Vollmacht gegen-
über dem Bevollmächtigten erklärt, so bedarf es 
eines Nachweises der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft. Die Erteilung der Voll-
macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
jeweils der Textform (§ 126b BGB). Aktionäre 
werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht 
das Formular zu verwenden, das zusammen mit 
der Eintrittskarte übersandt wird. Besonderhei-
ten können bei der Bevollmächtigung von Inter-
mediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechts-
beratern oder und geschäftsmäßig Handelnden 
(§§ 135, 278 Abs. 3 AktG) vorliegen (siehe nach-
folgend Abschnitt III.2.2).

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft können per Post oder per E-Mail 
aus organisatorischen Gründen nur bis zum 
27. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang) unter 
der unter Abschnitt III.1 genannten Anmeldead-
resse erfolgen. Am Tag der Hauptversammlung 
sind die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft vor Ort auch an der Ein- und Aus-
gangskontrolle zur Hauptversammlung möglich.

2.2 Bevollmächtigung von Intermediären 
oder geschäftsmäßig Handelnden (§ 135 
AktG)
Soweit eine Vollmacht an einen Intermediär (z.B. 
ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, 
einen Stimmrechtsberater oder eine andere 
geschäftsmäßig handelnde Person oder Institu-
tion i.S.v. § 135 Abs. 8 i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG 
erteilt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht 
und ihr Widerruf nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten nicht der Textform. Hier genügt es, wenn die 
Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nach-
prüfbar festgehalten wird; sie muss zudem voll-
ständig sein und darf nur mit der Stimmrechts-
ausübung verbundene Erklärungen enthalten. 
Intermediäre können zum Verfahren für ihre 
Bevollmächtigung eigene Regelungen vorsehen. 
Entsprechendes gilt für Aktionärsvereinigungen, 
Stimmrechtsberater sowie Personen, die sich 
geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Aus-
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übung des Stimmrechts in der Hauptversamm-
lung erbieten, es sei denn, derjenige, der das 
Stimmrecht ausüben will, ist gesetzlicher Vertre-
ter, Ehegatte oder Lebenspartner des Aktionärs 
oder mit ihm bis zum vierten Grad verwandt oder 
verschwägert. Aktionäre sollten sich in diesen 
Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden über die 
Form der Vollmacht abstimmen. 
 
2.3 Bevollmächtigung der von der Gesell
schaft benannten Stimmrechtsvertreter
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemel-
det haben, können auch die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter bevoll-
mächtigen. Die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im 
Fall ihrer Bevollmächtigung nur weisungsgebun-
den aus. Vollmachten und Weisungen an die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
müssen ebenfalls in Textform (§ 126b BGB) erteilt 
werden. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. 
Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter nehmen keine Aufträge zum Stellen von 
Fragen oder von Anträgen sowie zum Einlegen 
von Widersprüchen entgegen.

Für die Bevollmächtigung der von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter kann das 
zusammen mit der Eintrittskarte übersandte Voll-
machts- und Weisungsformular verwendet wer-
den. 

Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter sowie ein Widerruf der Vollmacht und 
eine Änderung von Weisungen können per Post 
oder per E-Mail aus organisatorischen Gründen 
nur bis zum 27. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) 
(Zugang) unter der unter Abschnitt III.1 genann-
ten Anmeldeadresse erfolgen. Am Tag der Haupt-
versammlung können Vollmachten und Wei-
sungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter an der Ein- und Ausgangs-
kontrolle zur Hauptversammlung erteilt, geändert 
oder widerrufen werden.

Gehen schriftlich (d.h. per Post oder E-Mail) meh-
rere Vollmachten und Weisungen an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu, 
wird von diesen die zuletzt zugegangene als ver-
bindlich betrachtet. 

Nähere Einzelheiten zur Vollmachts- und Wei-
sungserteilung werden nach ordnungsgemäßer 
Anmeldung zur Hauptversammlung zusammen 
mit der Eintrittskarte übersandt.

3.  Rechte der Aktionäre nach §§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1, 
278 Abs. 3 AktG

3.1 Recht auf Ergänzung der Tagesordnung 
nach §§ 122 Abs. 2, 278 Abs. 3 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
€ 500.000,00 am Grundkapital, das entspricht 
195.583 Stückaktien, erreichen (die „Mindest-
beteiligung“), können verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 
gemacht werden.

Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an 
die durch die Geschäftsführung vertretene H&R 
GmbH & Co. KGaA zu richten, wobei jedem neuen 
Gegenstand der Tagesordnung eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen muss. Es 
muss der Gesellschaft bis zum 27. April 2024, 
24:00 Uhr (MESZ) unter der nachfolgend genann-
ten Adresse zugehen:

H&R GmbH & Co. KGaA
- Geschäftsführung -

Neuenkirchener Str. 8
48499 Salzbergen

Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen des 
§ 122 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 3, Satz 4 i.V.m. 
§ 121 Abs. 7 AktG und § 70 AktG (jeweils i.V.m. 
§ 278 Abs. 3 AktG) verwiesen.

3.2 Gegenanträge und Wahlvorschläge von 
Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127, 278 
Abs. 3 AktG
Aktionäre sind berechtigt, Gegenanträge gegen 
einen Beschlussvorschlag von persönlich haf-
tender Gesellschafterin und Aufsichtsrat zu stel-
len sowie Wahlvorschläge zu Punkt 5 und Punkt 6 
der Tagesordnung zu machen. Etwaige Gegen-
anträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 
127 AktG können der Gesellschaft ausschließlich 
an folgende Adresse übermittelt werden:
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Neuenkirchener Str. 8
48499 Salzbergen

E-Mail: investor.relations@hur.com

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionä-
ren, die der Gesellschaft bis zum 13. Mai 2024, 
24:00 Uhr (MESZ) unter der vorgenannten 
Adresse zugegangen sind, werden einschließ-
lich des Namens des Aktionärs und einer etwai-
gen Begründung unverzüglich nach ihrem Ein-
gang im Internet unter https://hur.com/de/ im 
Bereich Investoren – Hauptversammlung zugäng-
lich gemacht. Gegenanträgen, nicht aber Wahl-
vorschlägen, ist eine Begründung beizufügen. 
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung wer-
den ebenfalls unter der genannten Internetad-
resse zugänglich gemacht. Eine Abstimmung 
über einen Gegenantrag bzw. Wahlvorschlag in 
der Hauptversammlung setzt voraus, dass der 
Gegenantrag bzw. Wahlvorschlag während der 
Hauptversammlung mündlich gestellt wird. In der 
Hauptversammlung können mündliche Gegen-
anträge bzw. Wahlvorschläge auch ohne vorhe-
rige fristgerechte Übermittlung gestellt werden.

3.3 Auskunftsrecht nach §§ 131 Abs. 1, 278 
Abs. 3 AktG
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär 
und Aktionärsvertreter von der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin Auskunft über Ange-
legenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit 
diese Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 
Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu einem verbundenen Unterneh-
men und die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversamm-
lung mündlich im Rahmen der Aussprache zu 
stellen.

4.  Hinweis auf die Internetseite der 
Gesellschaft

Die Informationen nach §§ 124a, 278 Abs. 3 AktG 
zur Hauptversammlung, weitergehende Erläute-
rungen der Aktionärsrechte nach §§ 122 Abs. 2, 
126 Abs.  1, 127 und 131 Abs.  1 AktG (jeweils 

i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG) sowie ergänzende Infor-
mationen zu dem Aufsichtsratskandidaten Herrn 
Peter Brömse finden sich auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://hur.com/de/ im Bereich 
Investoren – Hauptversammlung.

5.  Gesamtzahl der Aktien und Stimm
rechte im Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung beträgt das Grundkapital der Gesell-
schaft € 95.155.882,68. Es ist eingeteilt in 
37.221.746 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt 
in der Hauptversammlung eine Stimme. Die 
Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung beträgt 
somit 37.221.746 Stimmrechte. Es bestehen keine 
unterschiedlichen Gattungen von Aktien. Die 
Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

6. Informationen zum Datenschutz 
Bei der Anmeldung zur und der Teilnahme an der 
Hauptversammlung und der Erteilung von Stimm-
rechtsvollmachten erhebt die H&R GmbH & Co. 
KGaA personenbezogene Daten über den sich 
anmeldenden Aktionär und/oder die bevollmäch-
tigte Person. Die Datenerhebung erfolgt zu dem 
Zweck, den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte 
in der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die 
H&R GmbH & Co. KGaA verarbeitet die personen-
bezogenen Daten als Verantwortlicher gemäß 
den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung („DS-GVO“) und des Bundesdaten-
schutzgesetzes. Einzelheiten zur Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten und den Rech-
ten der Betroffenen gemäß der DS-GVO finden 
sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.hur.com/de/investoren/datenschutz/.  

Salzbergen, im April 2024

H&R GmbH & Co. KGaA

Die persönlich haftende Gesellschafterin H&R 
Komplementär GmbH

Die Geschäftsführung
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